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lOl/j 

der .Abg~ ))1'. G l' e d 1 e r,. Her z e 1 e und Genossen 
, , 

an den Eundeeminister für Finanzen, 
betreffend Uhzukömmlichkeiten bei der 14agistratsabteilung 62 in Wien ale 
Aufs10htsbehörde über ~tfentliohe Verwalter und 4utsichtspereonen. 

-.... -... 
Die g(~!';igten ,Abgeordneten haben unter 86// eine Anfrage an den Herrn 

:SundesmÜd.ster für 'inanzen in dieser Seohe gestellt. Der B(Jrr ~undesmin1ster 
bat mit Schreiben vom 23. Dezember 1953 mitgeteilt, daß ihm keine Mißstände 
in der Behandlung vonöftentliohen Verwaltungen durch die MA 62 bekannt sind. 
Der Herr Bundesminister hat ,jedooh auf eine andere Anfrage der unterzeichne'" 
ten Abgeordneten mi tget eilt, daß d~r Bürgermeister von Wien sogar im Falle 
der österreiohischen Film ... Theeter-Betriebsgesellsohaft m.b.H. die ihm geJnäß 
der B~ndesverfassung erteilte Weisung, den Verwalterakt dem ~undeemin1sterium 
für Finanzen'vorzulegen. nicht befolgt hat. 

Es sind daher die gefertigten Abgeordne'ten nicht in cler Lage, 'die Be­
hauptung des Herrn Bundesministers für Finanzen, daS es keine Mißstände in 
der 14 62 gäbe, &hne weiteres hinzunehmen. Sie lenken aber die Aufmerksam­
keit 4.ee Herrn Bundesministers' auf den Umstand, daß das Bundesministeriwn 
für Finanzen selbst Aufeiohtsbeschwerden we6en d~r mißbräuchliohen Amtsführung 

n:i,cht 
der HA 62/erl~digt, e.ndern einfach der MA 62 nicht etwa zur Stellungnahme. 
sondern ~ur irledigung abtritt~ Das~uridesminiaterium hat daher vHlligseine 
Aufsichtsfunkti.n über den Bürgermeister von Wien ale Lancleshauptmann in sei­
ner Eigenschaft als gemäß der »elegierung~ve~rdnung 1'51 fungierende Aufsiohte-

. behö~de Ub.er 5ffentliche Verwa,lter und Aut)iohtepers<,nen verloren. Das Bun­
desministerium tür Finanzen kann nacb dieser Verordnung jederzeit ohne Rüok ... 
sicht au~ den ~tand des .erfahrens einen Verwalterakt an sioh ziehen. Irgend-­
ein Widerstend des Landeshauptmannes gegen eine solohe Verfügung bedeutet nicht 

nu~ eine Verletzune der J)elegieru .. llgsverordnung 1951, sondern B06ar eine vor 
d~m Verfassungsgeriohtehef ,zu verfolgende Verletzung der Bundesverfsssungo 

Esereigenen sioh Fälle. wo die l4A '2 zweifellos fahrlässig vorgeht. 'Ee 
Bei in diesem. Zusammenhang nurau! den Fa~l der Firma Alfred Wolf, Wien, I., 
Sen.ttenring 35, verwiesen. In dieser Firma. die zu 50 ~ Deutsc~ee Eigentum 
darstellt, hat die MA 62 den 8:t'fentlichen Ve;rwalter, dereein Amt im Oktober 
1951 zurticklegte, nioht enthoben, a180 untät1g zugesehent wie ohne ~ftentl:i­
'"hen Verwalter das Deutsche Eigentum in Kürze von anderen tnte~eselJ.ten 
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aufge~ehrt wurde. Da d~r 50~igedeutsohe Anteil dieser Firma nicht nur un­

ter öffentlicher VerWaltung steht, sondern auoh unter Kuratel, hat der ge­

riohtlioh best~31lte Kurator wiederholt bei der MA 62 und beim 13undesministe;... 

rium für Finan~en beantragt, ehestens einen öffentlichen Verwalter zu bestel­

len,. der dazu. befähigt ist und der die arg angegriffene Vermögensmasse sioher­

stellt. Das Bundesministerium für Finanzen hat die Autsiohtsbesohwerde des 

Kurators einfach der MA 62 zur weiteren Veranlassung übersendet. Und auoh 

diese verfügte niohts weiteres. Erst" als gegen Mitgesellsohafter der Firma 

~in geriohtliohes Verfahren wegen Betrugu,Krida usf. eingeleitet wurde, b a­

stellte die MA 62 einen anderen Verwalter, der jedooh in den USA wohnt, da­

her sein Amt niohtausüben kann. Außerdem kann gegen ihn als Ausländer 

schwerlioh ein Schadenersatzanspruoh durohgesetzt werden. Erst weitere Äuf­

sichtsbesohwerden des Kurators veranlaßten nach Monaten die MA 62, neuerlioh 

einen Verwalterweoheel vorzunehmen. Keiner der bisher bestellten Verwalter 

dieser Firma hatte Fao~enntnisse. Die Firma, die eine der gröBten wissen-
, 

sohaftlichenBuohhandlungen in Wien ist und über ein namhaftes, wertvolles. 

Lager verfügte, ist duroh diese Mißwirtsohaft in Konkursstatus gestürzt worden} 

das, trotzdem der Magistrat der Stadt Wien UPl die Wende. 1951-52" eine Be­

triebsprüfung veranlaßte und das Ergebnis dieser Prüfung sohw~re Verfehlun­

genbzw. Fehler des gffentliohen Verwal tera zutage braohte. Der Me g:l.strat 

war daher in v.elle r Kenntnis der unhaltbaren Zustände in dies~r Firma und 

hat seine Pflicht, Deutsohes Eigentum zu schützen, verletzt. Es muß in der 

Öffentlichkeit gegen die Güte der 6sterreiohisohen Staatsverwaltung sohwere 

Bedenken t::rwecken, wenn ein Firmenanteil eines Deutsohen, der nioht nur unter 

8tfentlioher Verwaltung, sondern auoh unter geriohtlicher Kuratel steht, von 

den Aufsiohtsbehörden derartig nachlässig behandelt wird, daß die ganze Firma 

zahlungsunfähig Wird. 

Die unterzeiohneten Abgeordneten haben diese beiden Fä.lle dem Herrn 
]undesminister als Illus.trationsfakten darüber mitgeteilt, daß die Besohwe~ 
den über die Amtsführung der M.A 62 zureoht bestehen, und stellen daher an 
den Herrn Bundesminister für Finanzen die 

.ü. n fra ß es 
Was gedenkt der Herr Bundesminister für Finanzen zu veranlassen, daß 

das Bundesministerium für Finanzen seine oberste Aufsiohtsfunktion tatsäoh­
lich ausübt? 

........ -.-.......... 
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